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Öffentliche Sitzung 
 
 

Auszug aus der Niederschrift der 26. Sitzung des 
Ausschusses für Stadtentwicklung des Rates der Stadt 

Meckenheim vom 04.12.2013 
 
 
7 Bebauungsplan Nr. 117a "Auf dem Höchst" - Durchführung der 

frühzeitigen Behördenbeteiligung (Scoping) - 
V/2013/02017 

 
1. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch 

die Neuaufstellung des Bebauungsplanes Nr. 117a „Auf dem Höchst“ berührt werden 
kann, sind frühzeitig über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung, sich 
wesentlich unterscheidende Lösungen, die für die Neugestaltung oder Entwicklung 
eines Gebietes in Betracht kommen, und die voraussichtlichen Auswirkungen der 
Planung zu unterrichten und zur Äußerung auch im Hinblick auf den erforderlichen 
Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 Baugesetzbuch 
(BauGB) aufzufordern. 

 
2. Der Entwurf der Begründung nebst beiliegender Plankarte zur Abgrenzung des 

Geltungsbereiches wird beschlossen. 
 
 
Beschluss: Einstimmig 

Ja-Stimmen 15  Nein-Stimmen 0  Enthaltung 0   
  
 
Im Anschluss an eine durch die Verwaltung vorgenommene ausführliche Erläuterung des 
Tagesordnungspunktes gibt der Ausschussvorsitzende diesen zur Diskussion frei. 
 
Ausschussmitglied Herr Steger (BfM-Fraktion) übergibt der Verwaltung eine bereits in der 
Ratssitzung am 04.07.2012 eingebrachte Anfrage zum Ausbau und der Nutzung 
erneuerbarer Energien in Meckenheim und bittet im Rahmen des Verfahrens um 
Beantwortung der in der schriftlichen Anfrage formulierten Fragestellungen. 
 
Die Verwaltung erklärt, dass im Rahmen des anstehenden Bauleitplanverfahrens 
selbstverständlich alle offenen Fragestellungen im Zusammenhang mit den zu erbringenden 
Fachgutachten und den darüber hinaus anstehenden Untersuchungen beantwortet werden. 
 
Anschließend erläutert die Verwaltung den nun anstehenden, zeitlichen Ablauf des 
Bauleitplanverfahrens, wobei eine Bürgerinformationsveranstaltung zum jetzigen Sachstand 
innerhalb des 1. Halbjahres 2014 stattfinden soll. 
 
 
 
Meckenheim, den 06.02.2014 
 
 
Christoph Lobeck   
Schriftführer  
 


